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Beschluss Nr. 4/2024 
 
 
Am 28.11.2024 um 17.00 Uhr haben sich die Mitglieder des Schulrates der Fachschule für Land- 
und Hauswirtschaft Salern mit Sitz in Vahrn auf Einladung des Schuldirektors Martin Unterer zu 
einer Videokonferenz zur 2. Sitzung des Schulrates 2024 eingefunden. 
 

MITGLIEDER Wählerkategorie anwesend abwesend 

Obexer Maria Eltern X  

Stafler Andreas Eltern X  

Saxl David* Schüler X  

Paris Johannes* Schüler X  

Assner Ulrike Lehrpersonen X  

Faller Renate Lehrpersonen X  

Gallmetzer Karl Lehrpersonen X  

Wieland Doris Lehrpersonen X  

Unterer Martin Schulführungskraft X  

Pallestrong Carmen   Schulsekretärin X  

 
*  Nicht volljährige Mitglieder: Stimmrecht nur bei nicht finanztechnischen Abstimmungen 
 
 

Der Schulrat beruft sich auf folgende rechtliche Grundlagen: 

• Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 (Ordnung der Berufsbildung, in geltender Fassung); 

• gesetzesvertretendes Dekret vom 23.06.2011, Nr. 118, Art. 17, welches die Übernahme 
der zivilrechtlichen Buchhaltung ab 01.01.2017 regelt; 

• Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 13.10.2017 (Verordnung über die 
Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesberufsschulen 
der Autonomen Provinz Bozen in geltender Fassung); 

• Landesgesetz Nr. 11 vom 24.09.2010 (Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes 
Südtirol, in geltender Fassung); 

• Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über 
die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung);  

• Statut der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern.   

Darüber hinaus wird Bezug genommen auf den von der Schulführungskraft im Einvernehmen mit 
der Schulsekretärin vorbereiteten Finanzplan für die Finanzjahre 2025–2027, den Investitionsplan 
für das Finanzjahr 2025 sowie den dazugehörigen Begleitbericht und die Planung. 
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Nach Feststellung: 

• dass der Schulrat beschlussfähig ist; 

• dass das Budget den Buchhaltungsgrundsätzen in Bezug auf Ausgeglichenheit, Wahrheit, 
Richtigkeit und Vorsicht entspricht; 

• dass die Revisoren den Finanz- und Investitionsplan sowie den Begleitbericht bereits 
kontrolliert und am 13.11.2024 mit einem positiven Gutachten bestätigt haben; 

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit 

 

beschlossen 
 

1. Wahl des/der Vorsitzenden des Schulrates 
Mangels weiterer Kandidaturen übernimmt der Direktor Martin Unterer den Vorsitz des 
Schulrates. Er wird einstimmig gewählt.  
 

2. Finanz- und Investitionsbudget 2024 
• Das Finanzbudget für die Jahre 2025–2027 und das Investitionsbudget für das Jahr 

2025 mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen und Erträge von Euro 
678.555,00, welcher in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist, wird 
genehmigt. 

• Das Budget und der Begleitbericht sind integrierter Bestandteil dieses Beschlusses 
und werden als Anlage beigelegt. 
 

3. Genehmigung der Schülerbeiträge 
Die Beiträge in Höhe von 100 € zur Deckung von Lehrfahrten und Materialkosten werden 
einstimmig genehmigt. 
 

4. Rabattregelung im Schulladen 
Der Schulrat beschließt einstimmig, die bestehende Rabattregelung beizubehalten: 
Ehemalige Mitarbeiterinnen, Schülerinnen sowie aktuelle Mitarbeiterinnen erhalten 
weiterhin einen Rabatt von 25 % im Schulladen. 
 

5. Anpassung des Dreijahresplans: Betriebspraktikum ab 14 Jahren 
In Ausnahmefällen können Betriebspraktika ab einem Alter von 14 Jahren ermöglicht 
werden, insbesondere zur Unterstützung von Schüler*innen mit beruflicher Orientierung 
oder Anpassungsproblemen. Diese Änderung wird in den Dreijahresplan aufgenommen. 
Der Schulrat genehmigt diese Anpassung einstimmig. 
 

6. Nutzung der schuleigenen Räumlichkeiten 
Die Zuständigkeit für die Vergabe der schuleigenen Räumlichkeiten an externe 
Organisationen wird zur Vereinfachung der Verwaltung an die Schulführungskraft delegiert. 
Der Schulrat genehmigt diesen Beschluss einstimmig. 
 

7. Werkverträge mit Fachpersonen 
Zur Erleichterung der administrativen Abläufe wird die Vergabe von Werkverträgen für 
externe Referent*innen an die Schulführungskraft delegiert. Der Schulrat genehmigt diesen 
Beschluss einstimmig. 
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Der Direktor Die Sekretärin 
Martin Unterer Carmen Pallestrong 
(gezeichnet mit digitaler Unterschrift) (gezeichnet mit digitaler Unterschrift) 
 
 
 
 
Veröffentlichungen auf der WEB-Seite der Schule unter „Transparente Verwaltung“ 
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